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20. Wahlperiode

HESSISCHER LANDTAG 

 

 
 

Änderungsantrag 
12.01.2023 

HHA 

Fraktion DIE LINKE 

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Gesetz über 
die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Hessen für die 
Haushaltsjahre 2023 und 2024 (Haushaltsgesetz 2023/2024) in       
der Fassung der Beschlussempfehlung und des Berichts des 
Haushaltsausschusses 
Drucksache 20/9640 zu Drucksache 20/9251 

Inhalt des Antrags: Renaturierung von Fließgewässer 

Einzelplan  09 Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 

D e r  L a n d t a g  w o l l e  b e s c h l i e ß e n :  

Zu Kapitel  09 21 Bezeichnung Förderungen im Bereich Umwelt 

Produktnummer   004 Bezeichnung Umsetzung der Europäischen Wasserpolitik im Bereich des 
Gewässerschutzes zum Erhalt und zur Verbesserung der 
Gewässergüte 

Veränderungen in Euro 2023 
von um auf 

Produkterfolgsplan 
Nr. Bezeichnung 

7 Summe Erträge 

14 Summe Aufwendungen 18.794.700 3.000.000 21.794.700 

Liquidität 

Einnahmen 

Ausgaben 

 Drucksache 20/10304 
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Veränderungen in Euro 2024 
von um auf 

Produkterfolgsplan 

Nr. Bezeichnung 

7 Summe Erträge 

14 Summe Aufwendungen 13.122.000 3.000.000 16.122.000 

Liquidität 

Einnahmen 

Ausgaben 

Weitere Änderungsbedarfe (Verpflichtungsermächtigungen, Stellen, Kennzahlen etc.) 

Es werden für die folgenden Jahre Verpflichtungsermächtigungen ausgebracht: 
2025: 3.000.000 Euro 
2026: 3.000.000 Euro 
2027 folgende: 3.000.000 Euro 

Inhaltliche Erläuterung/Begründung des Änderungsantrags 

2015 hätten nach der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) alle größeren Fließgewässer in einen gute ökologichen 
Zustand gebracht werden sollen. 2019 waren es erst ca. 15 %. Weil von dem gutem Zustand der Gewässer die Biodiversität 
und auch die ökologischen Leistungen abhängen, die wir in Anspruch nehmen, muss diese sträfliche Verschleppung des 
Gewässerschutzes endlich aufhören. Nicht 100 Bäche, alle degradierten Bäche müssen renaturiert werden. Das können die 
Kommunen alleine weder finanzieren noch organisieren. In den Bewirtschaftungsplänen muss die Biodiversitätstrategie 
berücksichtigt werden. 
In den nächsten 5 Jahren sollen insgesamt 15 Millionen Euro für die Renaturierung von Fließgewässern aus dem 
Landeshaushalt zur Verfügung gestellt werden. 

Wiesbaden, 12.01.23 

Für die Fraktion 
DIE LINKE 
Der Fraktionsvorsitzende: 

Jan Schalauske 


	Fraktion DIE LINKE
	zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Hessen für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 (Haushaltsgesetz 2023/2024) in       der Fassung der Beschlussempfehlung und des Berichts des Haush...
	Drucksache 20/9640 zu Drucksache 20/9251

	HESSISCHER LANDTAG

